
Beschlussvorlage 
 

  

Fachbereich: GB Z Zentrale Angelegenheiten Datum: 09.03.2015 

Berichterstatter: Jennifer Jahn, Eddi Engel AZ: 004-21=241 

Vorlage Nr.: 031/2015 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Kreistag 17.03.2015 öffentlich - Entscheidung 

 

 

 

 

Vollzug der Landkreisordnung (LKrO); 

Durchführung eines sogenannten „Ratsbegehrens“ über den Verbleib 
des Landkreises Coburg in der VLP GmbH (Art. 12a Abs. 2 LKrO) sowie 

Formulierung einer Stichfrage (Art. 12a Abs. 11 Satz 3 LKrO) 
 

 

I .  Sachverha l t  

Nachdem der Kreistag die Zulässigkeit des eingereichten Bürgerbegehrens „Gegen die 

Beteiligung des Landkreises Coburg an Bau und Betrieb eines Verkehrslandeplatzes bei 

Meeder-Neida“ festgestellt hat, wird gemäß Art. 12a Abs. 2 LkrO die Durchführung eines 

weiteren Bürgerentscheides (sog. „konkurrierendes Ratsbegehren“) mit folgender 

Fragestellung beschlossen: 

 

„Soll der Landkreis Coburg in der Projektgesellschaft „Verkehrslandeplatz Coburg GmbH“ 

mit dem Ziel verbleiben, Arbeitsplätze im Coburger Land zu erhalten und auszubauen?“ 

 

Des Weiteren beschließt der Kreistag die nach Art. 12a Abs. 11 Satz 3 LkrO gesetzlich 

zwingend vorgeschriebene Stichfrage (weiterer Bürgerentscheid, vgl. Thum, 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Bayern, KZ 13.12, Erl. 6 sowie KZ 35.20, Muster 

7). 

 

Der Stichentscheid hat nur dann Bedeutung, wenn die inhaltlich miteinander nicht zu 

vereinbarenden Bürgerbegehren (Austritt) und Ratsbegehren (Verbleib) jeweils für sich 

genommen zwar das Abstimmungsquorum erreichen, aber zu einem widersprüchlichen 

Abstimmungsergebnis geführt haben. 
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II .  Besch lussvorsch lag  

 

1. Soll der Landkreis Coburg in der Projektgesellschaft „Verkehrslandeplatz Coburg 

GmbH“ mit dem Ziel verbleiben, Arbeitsplätze im Coburger Land zu erhalten und 

auszubauen? 

 

 

2. Der Kreistag beschließt folgende Stichfrage: 

 

Werden Bürgerbegehren und Ratsbegehren in einer miteinander nicht zu 

vereinbarenden Weise beantwortet (Bürgerbegehren und Ratsbegehren jeweils 

mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein), entscheide ich mich für 

 

 

 

 

 

 

III. An GBL 2, Jennifer Jahn 

mit der Bitte um Mitzeichnung. …………………………………………… 

 

 

IV. An GBZ 

mit der Bitte um Mitzeichnung. 

- immer erforderlich - ……………………………………………. 

 

V. WV am Sitzungstag bei Büro Landrat. 

 

 

VI. Zum Akt/Vorgang bei FB 24 

 

 

 

 Eddi Engel 

Landratsamt Coburg 

 

 

 

Michael Busch 

Landrat 
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